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#ST# Bekanntmachungen von Departementen
und andern Verwaltungsstellen des Bundes.

Kreissohreiben Nr. 17.

Gegenstand:
Behandlung

von Miteigentum und Gesamt-
eigentum im Konkurs.

Das schweizerische Bundesgericht
an die

kantonalen Aufsichtsbehörden für Schuldbetreibung und Konkurs
für sich und zuhanden der Konkursämter und Konkurs-
verwaltungen.

Tit.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts ißt

kürzlich in den Fall gekommen, im Anschluss an einen Rekursentscheid auf
die Anfrage der betreffenden kantonalen Aufsichtsbehörde darüber Bescheid
zu erteilen, wie das gemeinschaftliche Eigentum an mit Hypotheken belasteten
Grundstücken im Konkurs über eilten der mehreren Eigentümer zu behandeln
sei. Da dieser Bescheid von allgemeinem Interesse ist, glauben wir ihn durch
Kreisschreiben zu allgemeiner Kenntnis bringen zu sollen.

Wahlen.

(Vom 8. April 1926.)

515

L a u s a n n e , den 1. Februar 1926.



516

1. Miteigentum (Eigentumsgemeinschaft nach Bruchteilen, ZGB
Art. 646—651). Ist der Gemeinschuldner Miteigentümer eines Grundstückes,
so gelten für die Verwertung seines Miteigentumsanteiles nach der verweisenden
Vorschrift des Art. 180 der Verordnung über die Zwangsverwertung von Grund-
stücken vom 28. April 1920 die Bestimmungen des Art. 78 dieser Verordnung.
Zu deren Verständnis ist vorab zu bemerken, dass die Miteigentumsgemeinschaft
durch die Konkurseröffnung nicht berührt wird, woraus folgt, dass der Anteil
des Gemeinschuldners als solcher verwertet werden kann mit der Massgabe,
dass Miteigentümer ein Vorkaufsrecht gegenüber einem jeden Nichtmiteigen-
ttimer haben (ZGB Art. 682), und mit der Wirkung, dass der Erworber ein-
fach an die Stelle des Gemeinschuldners in die Miteigentumsgemeinschaft
eintritt. Indessen ist zu beachten, dass Art. 78 der Verordnung in dieser Be-
ziehung einen grundsätzlichen Unterschied macht, je nachdem das mehreren
Miteigentümern gehörende Grundstück als solches verpfändet worden ist
oder nicht. Nur im letzteren Palle wird davon abgesehen, das Grundstück
als solches zur Konkursmasse zu ziehen, und beschränkt sich also die Ver-
wertung gemäss Art. 78, lit. a, in der angegebenen Art und Weise auf den Anteil
des Gemeinschuldners. Ist dagegen das Grundstück als solches, also nicht
etwa nur der Anteil des einen oder andern Miteigentümers, mit Grundpfand-
rechten belastet, so ist gemäss Art. 78, lit. b, die Mitwirkung der Aufsichts-
behörde erforderlich. Und zwar hat nach dieser Vorschrift die Aufsichtsbehörde-
zunächst auf eine gütliche Auflösung des Miteigentumsverhältnisses hinzu-
wirken, sei es, dass mit Zustimmung sämtlicher Miteigentümer (bzw. der
Konkursverwaltung an Stelle des in Konkurs geratenen Miteigentümers)
und Pfandgläubiger einer der Miteigentümer (oder mehrere zusammen) den
Anteil des Gemeinschuldners, einschliesshch der Hypothekenschuldpflicht,
übernimmt und den Gemeinschuldner bzw. dessen Konkursmasse dafür ab-
findet, sei es, dass ebenfalls mit Zustimmung sämtlicher Miteigentümer (bzw.
der Konkursverwaltung an Stelle des in Konkurs geratenen Miteigentümers)
und Pfandgläubiger eine freiwillige Versteigerung des Grundstückes als solchen
unter Überbindung der Hypothekenschulden auf den Ersteigerer angeordnet
wird, von deren Erlös alsdann nur ein dem Anteil des Gemeinschuldners ent-
sprechender Teilbetrag in dessen Konkursmasse fällt. Kommt es zu einer der-
artigen Verständigung nicht und strengt auch kein Miteigentümer binnen
der von der Aufsichtsbehörde anzusetzenden zehntägigen Frist Klage auf kör-
perliche Teilung an, oder dringt eine solche Klage nicht durch, so kann das
Grundstück selbst zur Konkursmasse gezogen und im Konkursverfahren —
zunächst unter den andern Miteigentümern und, wenn noch nötig, öffentlich —
versteigert werden, gleich wie wenn es dem Gemeinschuldner allein gehören
würde. Tritt dieser Fall ein, so kann es natürlich auch nicht mehr sein Be-
wenden dabei haben, dass in Anwendung des Art. 61 der Verordnung über die
Geschäftsführung der Korikursämter vom 18. Juli 1911 die auf dem Grund-
stück lastenden Hypothekenforderungen im Kollokationsplan unter die un-
versicherten Forderungen aufzunehmen sind. Vielmehr ist dann nach Art, 125-
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der Verordnung über die Zwangsverwertung von Grundstücken ein Verzeichnis
der auf dem Grundstück haftenden Lasten anzufertigen, gleich wie wenn
das Grundstück dem Gemeinschuldner allein gehören würde, das einen Be-
standteil des Kollokationsplanes bildet. Von dem sich allfällig ergebenden
Pfandausfall ist in der fünften Klasse nur der dem Eigentumsanteil des Ge-
meinschuldners entsprechende Teilbetrag zuzulassen, es wäre denn, dass die
Miteigentümer aus einem besondem Grunde solidarisch für die Hypotheken-
forderungen haften sollten. Ebenso kann von dem sich allfällig ergebenden
Übererlös nur ein verhältnismässiger Teilbetrag zur Konkursmasse gezogen
werden und der Best ist an die übrigen Miteigentümer herauszugeben.

2. Gesamteigentuni (Eigentumsgemeinschaft zu gesamter Hand,
ZGB Art. 652—654, kraft Erbengemeinschaft, ZGB Art. 602 ff., Gemeinder-
schaft, ZGB Art. 836 f., einfacher GeseUschaft, OB Art. 580 ff., Kollektiv-
gesellschaft, OB Art. 552 ff., Kommanditgesellschaft, OK Art. 590 ff.). Es
ist davon auszugehen, dass die Eröffnung des Konkurses über einen Gemeinder,
einen Gesellschafter, einen Kollektivgesellschafter oder einen unbeschränkt
haftenden Gesellschafter der Kommanditgesellschaft die Auflösung der
Gemeinderschaft, Gesellschaft, Kollektivgesellschaft oder Kommanditgesell-
schaft nach sich zieht (ZGB Art. 343, Ziff. 4, OR Art. 545, Ziff. 3, 572, 611),
wodurch der sofortigen Auseinandersetzung Baum gegeben wird, und dass
gleich wie jeder Miterbe, so auch die Konkursverwaltung eines in Konkurs
geratenen Miterben jederzeit die Teilung der Erbschaft verlangen kann.
Für die Art und Weise der Auseinandersetzung bzw. allfällig der Ver-
wertung des Gemeinschaftsanteiles dos Gemeinschuldners sind Art. 16 und die
darin zitierten weitem Vorschriften (Art. 9, Abs 2, und 11) der Verordnung
über die Pfändung und Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen
vom 17. Januar 1928 massgebend. Danach ist es also den Organen des Kon-
kursverfahrens zwar nicht geradezu vorgeschrieben, zunächst nach Anleitung
des Art. 9, Abs. l, dieser Verordnung zu versuchen, mit den andern Teilhabern
der Gemeinschaft zu einer gütlichen Einigung über die Feststellung des auf
den Gemeinschuldner entfallenden Liquidationsergobnisses zu gelangen; allein
ein solches Vorgehen wird sich meist als zweckmässig erweisen und dadurch
erleichtert, dass die Konkursverwaltung gomäss Art. 9, Abs. 2, die Vorlage
der Bücher und Belege verlangen kann. Gestützt hierauf wird die Konkurs-
verwaltung das Liquidationsbetreffnis einziehen, wenn es durch freiwillige
Liquidation flüssig gemacht werden kann, oder aber allfällig unter Abfindung
der andern Teilhaber das Gemoinschaftsvermögen in seiner Gesamtheit zur
Konkursmasse ziehen und zur Verwertung bringen; letzteres dürfte sich frei-
lich selten als zweckmässig erweisen, weil die Konkursverwaltung zur Ab-
findung bares Geld aufwenden müsste. Führen die Einigungsverhandlungen
nicht zum Ziel, so kann die Konkursvorwaltung •—• mit Ermächtigung des
allfällig bestellten Glaubigerausschusses — die zur gerichtlichen Feststellung
des auf den Gemeinschuldner entfallenden Liquidationsbetreffnisses und dessen
Eintreibung erforderlichen rechtlichen Vorkehren selbst treffen, vorausgesetzt,
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dass dadurch die Austragung des Konkurses nicht allzusehr in die Länge ge-
zogen -wird. Erweist sich ein derartiges Vorgehen als untunlich oder — mangels •
der für die Prozessführung notwendigen Mittel — als unmöglich, so ist die Ab-
tretung an einzelne Konkursgläubiger gemäss Art. 260 SchKG in die Wege
zu leiten, denen alsdann obliegt, die erforderlichen rechtlichen Vorkehren
an Stelle des Gomeinschuldners bzw. für dessen Konkursmasse zu treffen j
Wird von der Abtretung kein Gebrauch gemacht, so ist der Liquidationsantoil
des Gemeinschuldners als solcher zu versteigern, und zwar auch wonn dessen
Höhe nicht hat festgestellt werden können. Sache des Ersteigerers ist es dann,
die zur Herbeiführung der Auseinandersetzung erforderlichen rechtlichen
Schritte zu tun. •

Für die Kollokation im Konkurs des einzelnen Teilhabers einor Gemeinschaft;
der eingangs angeführten Arten fallen diejenigen Lasten auf Gesamthandgrund-
stücken aussor Betracht, bezüglich welcher keinerlei persönliche Schuldpflicht
besteht, wie Gülten und Grundlasten, weil das Konkursvermögen nur zur
(teilweisen) Tilgung von Schulden herangezogen werden kann, für welche der
G-emeinschuldner persönlich haftet. Dagegen sind die eigentlichen gemein-
schaftlichen Schulden in vollem Betrage, nicht etwa nur in einom dem Anteils -
recht des Gemeinschuldners entsprechenden Teilbetrage, zuzulassen, weil
Sämtliche Teilhaber solidarisch dafür haften, und zwar nach Art. 61 der Ver-
ordnung über die Geschäftsführung der Konkursämter in der fünften Klasse
auch dann, wenn jene pfandversichert sind. Ausserdem sind Art. 216 und 217
SchKG massgobend: Gläubiger, welche aus der Konkursmasse eines Teil-
habers teilweise befriedigt worden, können sich nur noch für den Best an die
andern Teilhaber halten, solange diese aufrochtstehen, und wenn die (vom
ganzen Schuldbetrag berechnete) Konkursdividende höher ist als der Teil-
betrag der Schuld, für welchen der Gemeinschuldner nach dem internen Bechts-
vorhältnis aufzukommen hat, so kann die Konkursmasse den Rückgriff auf
die andern Teilhaber der Gemeinschaft nehmen.

Wir ersuchen Sie, die Konkursämter und Konkursverwaltungen Ihres
Kantons anzuhalten, die in vorstehendem Kroisschroiben niedergelegten
Grundsätze zu beobachten.

Mit Hochachtung!

Im Namen des schweizerischen Bundesgerichts:

Der Präsident:

Th. Weiss.

Der Gerichtsschreiber :
Ziegler.
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